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Kabinettsbeschluss zum KHVVG 

An den Taten ist die Politik gescheitert 
Erneut wird der Profession Pflege verweigert, ihre Kompetenzen einzubringen 

 

Einmal mehr scheitert die Politik daran, die Pflegeberufe angemessen zu berück-

sichtigen. Der im Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zum Kranken-

hausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) marginalisiert die berufliche 

Pflege in bemerkenswerter Weise. Trotz intensiver Konsultationen und klarer 

Forderungen des Deutschen Pflegerats wurden wesentliche Anliegen der Pflege-

berufe ignoriert und aus dem Referentenentwurf gestrichen. 

 

„Dieser Entwurf ist eine Missachtung des Könnens der Pflegekräfte. Die Ignoranz 

gegenüber unseren Forderungen zeigt, dass die Pflege trotz aller politischen Be-

teuerungen zumindest in dieser Reform keine Beachtung findet“, kritisiert Chris-

tine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. „Ohne eine Stärkung und Be-

achtung der professionellen Pflege wird die Krankenhausreform nicht funktio-

nieren. Die Qualität der Patient:innenversorgung steht auf dem Spiel. Aus der 

pflegerischen Perspektive ist der Gesetzentwurf in seiner aktuellen Fassung für 

den Deutschen Pflegerat eine Enttäuschung. 

  

Wir fordern eine echte Anerkennung und Wertschätzung der Pflegeberufe sowie 

eine aktive Mitsprache bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung. Die Zeit 

der leeren Versprechen und der strukturellen Benachteiligung der Profession 

Pflege muss enden – jetzt sind echte Taten gefragt. 

 

Im Mittelpunkt muss die Versorgungs- und Patientensicherheit stehen, die ohne 

die professionelle Pflege nicht gewährleistet werden kann. Die Bedeutung der 

Profession darf nicht systematisch untergraben werden.“ 

 

Der Pflegerat hatte bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf 

deutliche Kritik geäußert und eine Beteiligung der Profession Pflege als unab-

dingbar für den Erfolg der Reform eingefordert. Im Gesetzentwurf zum KHVVG 

findet die Profession jedoch kaum noch Beachtung. 

 

Besonders eklatant ist das Streichen des § 115h SGB V. Dieser definierte im Re-

ferentenentwurf, was unter medizinisch-pflegerischer Versorgung zu verstehen 

ist und welche Leistungen darunter fallen. Er hätte in den neuen sektorenüber-

greifenden Versorgungseinrichtungen, den Level 1i-Kliniken, eine zentrale Rolle 



 

spielen können – vorausgesetzt, die Profession Pflege wäre entsprechend einge-

bunden worden. Diese Chance wurde leichtfertig vertan. 

 

Der Gesetzentwurf konzentriert sich wieder einmal auf den Arztvorbehalt und 

ignoriert die immense fachliche Kompetenz der Profession Pflege. Die Pflegebe-

rufe werden erneut marginalisiert und ihre Forderungen ignoriert. 

 

Die im Gesetzentwurf genannten Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Pflege-

fachpersonen zur Attraktivitätssteigerung des Berufs sind eine Farce. Diese Kom-

petenzen liegen längst bei der Profession Pflege vor. Der Deutsche Pflegerat 

macht klar: Ohne die Einbeziehung der Profession Pflege wird die Reform nicht 

funktionieren. Es ist höchste Zeit, dass die Politik ihren Worten Taten folgen 

lässt. 
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Der Deutsche Pflegerat als Dachverband vertritt die geeinten Interessen der Berufs-

verbände und nicht die einzelnen Partikularinteressen der Verbände. Unterschiedli-

che Positionen und Meinungen einzelner Verbände können sichtbar sein und die Viel-

falt der pflegerischen Profession widerspiegeln. Dieses berührt nicht die gemeinsa-
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Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR): 
 
Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der Pflegeorganisati-
onen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu koordinieren. Darüber hinaus 
fördert der Zusammenschluss aus 18 Verbänden die berufliche Selbstverwaltung. Seit 2003 
handelt der Deutsche Pflegerat e.V. als eingetragener, gemeinnütziger Verein. Als Bundesar-
beitsgemeinschaft des Pflege- und Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen vertritt der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,7 Millionen Be-
schäftigten der Pflege. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist der Einsatz für 
eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes Anliegen des 
Deutschen Pflegerats. 
 
Präsidentin des Deutschen Pflegerats ist Christine Vogler. Vize-Präsidentinnen sind Irene 
Maier und Annemarie Fajardo. 
 
Mitgliedsverbände des DPR: 
 
- Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V. (ADS) 
- AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG) 
- Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS) 
- Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG) 
- Bundesverband Pflegemanagement 
- Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV) 
- Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD) 
- Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK) 
- Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) 
- Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V. (DEGEA) 
- Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF) 
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP) 
- Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV) 
- Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) 
- Katholischer Pflegeverband e.V. 
- Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. (VdS) 
- Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) 
- Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und 

Medizinischen Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU) 


